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Albert-Schweitzer-Familienwerk, Wolfsgrube 6a, 82549 Königsdorf                      Geschäftsstelle   

Waldkindergarten Penzberg 
 

Beiträge incl. Tee- und Spielgeld (Stand: 09/2026)  

 

Buchungszeit Beitrag 

Von mehr als 4 bis einschließlich 5 Stunden 204,- € * 

Von mehr als 5 bis einschließlich 6 Stunden 223,- € * 

Von mehr als 6 bis einschließlich 7 Stunden ------- 

Von mehr als 7 bis einschließlich 8 Stunden ------- 

Von mehr als 8 bis einschließlich 9 Stunden ------- 

Von mehr als 9 bis einschließlich 10 Stunden ------- 

* Unsere päd. Kernzeit ist von 08:30 bis 12:30 Uhr. Bitte beachten Sie, dass die Bring- und Abholzeit 
Bestandteil der Buchungszeit ist und somit außerhalb der pädagogischen Kernzeit liegt. 

* Die aufgeführten Beiträge werden für jeden angefangenen Monat (12 Monate) erhoben. 
 
* Bei Änderung der Buchungszeit wird eine Gebühr von 45,-€ erhoben. 

Bei gleichzeitigem Besuch der Einrichtung durch Penzberger Geschwister kann eine, auf Antrag bei 
der Stadt Penzberg, einrichtungsübergreifend (Krippe, Kiga, Hort, MB), Ermäßigung in folgendem 
Umfang gewährt werden: 

a) Für das jüngste Kind einer Familie erfolgt keine Ermäßigung. Der Beitrag ist voll zu entrichten.  
b) Für das zweite (ältere) Kind erfolgt eine 25%ige Beitragsermäßigung.  
c) Für das dritte und jedes weitere (ältere) Kind erfolgt eine 50%ige Beitragsermäßigung.  

* Die Anmeldegebühr beträgt einmalig 25,- € und wird im ersten Betreuungsmonat eingezogen.  
* Gemäß Art. 24 BayKiBiG reduziert sich der aufgeführte Beitrag um den staatlichen Beitragszuschuss 
Der Zuschuss beträgt 100 Euro pro Monat und wird für die Zeit vom 1. September des Kalenderjahres, in 
dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, bis zum Schuleintritt gewährt.  
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKiBiG-23 


